
Vereinssatzung „Future Summit e.V.“ 

 

§ 1 

Der Verein führt den Namen „Future Summit“. Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden und 
trägt dann den Zusatz „e.V.“ Der Sitz des Vereins ist: 

Untere Steinpforte 28, 59602 Rüthen 

 

§ 2 

Geschä�sjahr ist das Kalenderjahr. 

 

§ 3 (Zweck des Vereins) 

Der Verein verfolgt ausschließlich und unmitelbar gemeinnützige im Sinne des Abschnits 
"Steuerbegüns�gte Zwecke" der Abgabenordnung. 

Zweck des Vereins ist die Förderung der Umweltbildung, des Umweltschutzes, Wissenscha� und 
Forschung. 

Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch die Durchführung von Projekten zur Bildung 
für eine nachhal�ge Entwicklung BNE an außerschulischen und außeruniversitären Lernorten. Durch 
unterschiedliche Projekte werden Schüler:innen, Studierende und Erwachsene im Bereich BNE aus- 
und weitergebildet. Die Planung und Umsetzung der Projekte erfolgt in der Regel in enger 
Zusammenarbeit mit didak�schen Ins�tu�onen an Universitäten, so dass die Projekte gleichzei�g der 
Ausbildung von Lehrer:innen dienen. Durch Abschlussarbeiten wird die Forschung in 
unterschiedlichen Bereichen der Didak�k gefördert und neue Methoden werden erprobt. Weiterhin 
wird durch die ak�ve Sammlung von Daten (Gletscherkar�erungen, Insektenmonitoring) ein 
wertvoller Beitrag für unterschiedliche Umwel�orschungsprojekte geleistet. Durch die Projekte wird 
direkt der Umwelt- und Naturschutz gefördert (Müllsammlungen an Stränden, Biotopvernetzung 
durch Landscha�spflege).  

 

§ 4 (Selbstlose Tä�gkeit) 

Der Verein ist selbstlos tä�g; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtscha�liche Zwecke. 

 

§ 5 (Mitelverwendung) 

Mitel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder 
erhalten keine Zuwendungen aus Miteln des Vereins. 

 

 



§ 6 (Verbot von Begüns�gungen) 

Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperscha� fremd sind, oder durch 
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begüns�gt werden.                                                                                               

Die Mitglieder des Vorstandes sind grundsätzlich ehrenamtlich für den Verein tä�g. Sie haben keinen 
Anspruch auf ein Entgelt oder auf Erträge des Vereinsvermögens. Die Mitglieder des Vorstandes 
haben Anspruch auf Erstatung ihrer nachgewiesenen Auslagen. Die Auslagen müssen angemessen 
sein und dürfen die Grenzen der Einkommenssteuer-/Lohnsteuerrichtlinien nicht übersteigen.  

Der Vorstand kann beschließen, dass Mitglieder des Vorstandes zusätzlich zur Auslagenerstattung 
eine angemessene Vergütung erhalten. Die Vergütung darf die Ehrenamtspauschale gemäß § 3 Ziff. 
26a Einkommenssteuergesetz nicht überschreiten und nicht zu einer Beeinträchtigung der 
Zweckerfüllung führen.  
 

§ 7 (Erwerb der Mitgliedscha�) 

Vereinsmitglieder können natürliche oder juris�sche Personen werden. 

Der Aufnahmeantrag ist schri�lich zu stellen. 

Über den Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand. 

Die Aufnahme eines neuen Vereinsmitglieds kann nur unter Zus�mmung aller Vereinsmitglieder 
erfolgen. 

Gegen die Ablehnung, die keiner Begründung bedarf, steht dem/der Bewerber/in die Berufung an die 
Mitgliederversammlung zu, welche dann endgül�g entscheidet. 

 

§ 8 (Beendigung der Mitgliedscha�) 

Die Mitgliedscha� endet durch Austrit, Ausschluss, Tod oder Auflösung der juris�schen Person. 

Der Austrit erfolgt durch schri�liche Erklärung gegenüber einem vertretungsberech�gten 
Vorstandsmitglied. Die schri�liche Austritserklärung muss mit einer Frist von einem Monat jeweils 
zum Ende des Geschä�sjahres gegenüber dem Vorstand erklärt werden. 

Ein Ausschluss kann nur aus wich�gem Grund erfolgen. Wich�ge Gründe sind insbesondere ein die 
Vereinsziele schädigendes Verhalten, die Verletzung satzungsmäßiger Pflichten oder 
Beitragsrückstände von mindestens einem Jahr. Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand. 
Gegen den Ausschluss steht dem Mitglied die Berufung an die Mitgliederversammlung zu, die 
schri�lich binnen eines Monats an den Vorstand zu richten ist. Die Mitgliederversammlung 
entscheidet im Rahmen des Vereins endgül�g. Dem Mitglied bleibt die Überprüfung der Maßnahme 
durch Anrufung der ordentlichen Gerichte vorbehalten. Die Anrufung eines ordentlichen Gerichts hat 
aufschiebende Wirkung bis zur Rechtskra� der gerichtlichen Entscheidung. 

 

§ 9 (Beiträge) 

Die Mitgliederversammlung beschließt über die Erhebung von Beiträgen der Mitglieder, sowie ggf. 
deren Höhe und deren Fälligkeit. 



§ 10 (Organe des Vereins) 

Organe des Vereins sind 

die Mitgliederversammlung 

der Vorstand. 

 

§ 11 (Mitgliederversammlung) 

Die Mitgliederversammlung ist das oberste Vereinsorgan. Zu ihren Aufgaben gehören insbesondere 
die Wahl und Abwahl des Vorstands, Entlastung des Vorstands, Entgegennahme der Berichte des 
Vorstandes, Wahl der Kassenprüfern/innen Festsetzung von Beiträgen und deren Fälligkeit, 
Beschlussfassung über die Änderung der Satzung, Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins, 
Entscheidung über Aufnahme und Ausschluss von Mitgliedern in Berufungsfällen sowie weitere 
Aufgaben, soweit sich diese aus der Satzung oder nach dem Gesetz ergeben. 

Im ersten Quartal eines jeden Geschä�sjahres findet eine ordentliche Mitgliederversammlung stat. 

Der Vorstand ist zur Einberufung einer außerordentlichen Mitgliederversammlung verpflichtet, wenn 
mindestens ein Dritel der Mitglieder dies schri�lich unter Angabe von Gründen verlangt. 

Die Mitgliederversammlung wird vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist von einem Monat 
schri�lich unter Angabe der Tagesordnung einberufen. Die Frist beginnt mit dem auf die Absendung 
des Einladungsschreibens folgenden Tag. Das Einladungsschreiben gilt als den Mitgliedern 
zugegangen, wenn es an die letzte dem Verein bekannt gegebene Anschri� gerichtet war. 

Die Tagesordnung ist zu ergänzen, wenn dies ein Mitglied bis spätestens eine Woche vor dem 
angesetzten Termin schri�lich beantragt. Die Ergänzung ist zu Beginn der Versammlung 
bekanntzumachen. 

Anträge über die Änderung der Satzung und über die Auflösung des Vereins, die den Mitgliedern 
nicht bereits mit der Einladung zur Mitgliederversammlung zugegangen sind, können erst auf der 
nächsten Mitgliederversammlung beschlossen werden. 

Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder 
beschlussfähig. 

Die Mitgliederversammlung wird von einem Vorstandsmitglied geleitet. 

Zu Beginn der Mitgliederversammlung ist ein Schri�führer zu wählen. 

Jedes Mitglied hat eine S�mme. Das S�mmrecht kann nur persönlich oder für ein Mitglied unter 
Vorlage einer schri�lichen Vollmacht ausgeübt werden. 

Bei Abs�mmungen entscheidet die einfache Mehrheit der abgegebenen S�mmen. 

Satzungsänderungen und die Auflösung des Vereins können nur mit einer Mehrheit von 2/3 der 
anwesenden Mitglieder beschlossen werden. 

S�mmenthaltungen und ungül�ge S�mmen bleiben außer Betracht. 



Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll anzufer�gen, das vom 
Versammlungsleiter und dem Schri�führer zu unterzeichnen ist. 

 

§ 12 (Vorstand) 

Der Vorstand im Sinn des § 26 BGB besteht aus dem/der 1. und 2. Vorsitzenden und dem/der 
Kassierer/in. Sie vertreten den Verein gerichtlich und außergerichtlich. Zwei Vorstandsmitglieder 
vertreten gemeinsam. 

Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von einem Jahr gewählt. 

Vorstandsmitglieder können nur Mitglieder des Vereins werden. 

Wiederwahl ist zulässig. 

Der Vorstand bleibt solange im Amt, bis ein neuer Vorstand gewählt ist. 

Durch mit einfacher Mehrheit zustande gekommenen Beschluss der Mitgliederversammlung kann 
einem Vorstandsmitglied betreffend seine Tä�gkeit für den Verein Befreiung von den Beschränkungen 
des §§ 181 BGB erteilt werden.  

Bei Beendigung der Mitgliedscha� im Verein endet auch das Amt als Vorstand. 

 

§ 13 (Kassenprüfung) 

Die Mitgliederversammlung wählt für die Dauer von einem Jahr eine/n Kassenprüfer/in. 

Diese/r darf nicht Mitglied des Vorstands sein. 

Wiederwahl ist zulässig. 

 

 


